
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der

Firma Innovantage Digital UG, AG Düsseldorf HRB 101021, gesetzlich vertreten durch 

den Geschäftsführer Nguyen, Dinh Tony, (nachfolgend "Innovantage Digital" genannt)

ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch schriftliche Verein-

barungen zwischen den Parteien abgeändert werden.

(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich oder per E-Mail 

mitgeteilt. Widersprechen Sie dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach Zu-

gang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das Wider-

spruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderungen 

der Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation unserer Dienstleistungen auf unserer Homepage https://vorteilsplus24.de 
stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Der Vertragsschluss findet in der 

Regel  telefonisch oder online statt. Wenn Sie Interesse an unseren Dienstleistungen 

und unse-rem Service haben, können Sie auf unserer Homepage auch ein 

Kontaktformular aus-füllen mit dem Sie um Kontaktaufnahme durch uns per Telefon bitten. 

(2) Sie werden von uns telefonisch kontaktiert um Ihnen unsere Dienstleistungen und un-

seren Service vorzustellen. Nachdem Sie sich telefonisch oder online für unsere Dienst-

leistungen und unseren Service entschieden haben, übersenden wir oder die von uns 

beauftragten Dienstleister Ihnen ein Begrüßungspaket (Angebot) bestehend 

aus dem Begrüßungsschreiben, den von Ihnen gewählten Dienstleistungen oder 

Service nebst unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Widerrufsbelehrung. 

Der Vertrag kommt spätestens zustande, wenn Sie das vertraglich vereinbarte  

Entgelt  mit  dem  ersten Lastschrifteneinzug an uns bezahlt haben. 

(3) Falls Sie unter 18 Jahre alt sind, ist die Aufsicht und das Einverständnis des/der 
Erziehungsberechtigten zur Nutzung unserer Dienstleistungen erforderlich. 

(4) Sie sind verpflichtet, bei allen Angaben und Daten zu Ihrer Person 

wahrheitsgemäße Angaben zu machen.

§ 3 Vertragsinhalt
(1) Servicepaket Vorteile und Schutzbrief Hilfe
Die Einzelheiten dieser Dienstleistung ergeben sich aus den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen Servicepaket Vorteile und Schutzbrief.

(2) Patientenschutz
Die Einzelheiten ergeben sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Patienten-

schutz.

(3) Mehrzweck-Gutscheine aus dem Bereich Reise und Shopping
Die Einzelheiten ergeben sich aus diesen AGB unter § 4.

§ 4 Mehrzweck-Gutscheine aus dem Bereich Reisen und Shopping
(1) Reisegutscheine
1.1 Sie erhalten von Innovantage Digital zusammen mit dem Begrüßungsschreiben zwei 

Reisegutscheine unseres Kooperationspartners Wunschurlaub S.L., Avda. Moya 6 C.C.

EurocenterLocal 177 / Planta 4E- 35100 Maspalomas (Postanschrift in Deutschland:

Wunschurlaub S.L., Wittestr. 30 K, 13509 Berlin), im Folgenden Wunschurlaub SL 

genannt. 

1.2 Die beiden Reisegutscheine verbriefen das Recht, 7 Tage in einem erstklassigen Kom-

forthotel für bis zu 4 Personen mit einem 2 x 200 € Nachlass in einer Unterkunft zu über-

nachten. Sie haben die Auswahl aus mehreren hundert erstklassigen Hotels in Europa.

Der Gutschein ist 18 Monate gültig ab Ausgabe an Sie. Er ist einmalig übertragbar und 

nicht saisonal beschränkt. Time-Share Hotels sind nicht im klassischen Angebot enthal-

ten. Alle Kundengarantien sind auf dem Reisegutschein vermerkt. Es gelten die AGB der 

Wunschurlaub S.L., die Sie unter https://meineurlaubszeit.de/agb abrufen können.

Wunschurlaub S.L. tritt gegenüber Ihnen als alleiniger Vertragspartner auf und fungiert 

als Reiseveranstalter im Sinne des Reiserechts (§§ 651a ff. BGB), soweit dieses 

anwendbar sein sollte.

1.3 Die Leistung von Innovantage Digital besteht ausschließlich darin, dass wir Ihnen zwei 

Reisegutscheine gemäß oben Ziffer 1.2 der Wunschurlaub S.L zusammen mit unserem 

Begrüßungsschreiben übersenden. Innovantage Digital haftet nur für die Bereitstellung

der beiden Reisegutscheine, nicht jedoch für deren Werthaltigkeit und Einlösbarkeit.

1.4. Ansprüche auf Schadensersatz gegenüber Innovantage Digital aus der Übermittlung 

der Reisegutscheine sind ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon sind Schadensersatz-

ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und die Haftung für

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

basieren. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die zur Erfüllung des Vertrags not-

wendig sind. Diese Einschränkungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertre-

ter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

(2) Bonusclub easyplus
2.1 Soweit Sie auch die Leistung Bonusclub easyplus erhalten, erhalten Sie von 

Innovantage Digital durch Übersendung des einmaligen Anmeldecodes im Begrüßungs-

schreiben den Zugang zum Portal easyplus unter https://easyplus.de/page/imprint der 

Wunschurlaub S.L., Wunschurlaub S.L ist insoweit Ihr Vertragspartner.

2.2 Der Zugang zum Portal easyplus ermöglicht es Ihnen während der gesamten Ver-

tragsdauer des mit Innovantage Digital geschlossenen Vertrages bei ca. 900 Partnern 

online einzukaufen und dadurch Shopping Rabatte von bis zu 25 % als Cashback zu

generieren, die Ihnen direkt auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden. Mit Ihrer Anmel-

dung  im  Portal  easyplus  unter  https://easyplus.de/page/imprint werden  Ihnen  sofort

50,00 € von Wunschurlaub S.L gutgeschrieben. Eine Auszahlung kann durch Sie erst bei 

einem Guthaben von über 250 € bei Wunschurlaub S.L angefragt werden.

2.3 Wenn Sie die Leistungen des Portals easyplus der Wunschurlaub S.L. in Anspruch 

nehmen möchten, müssen Sie sich bei dem Portal registrieren. Hierfür stellt Innovantage 

Digital auf seiner homepage einen Button zur Verfügung, durch dessen Betätigen Sie au-

tomatisch auf das Portal easyplus der Wunschurlaub S.L. weitergeleitet werden. Dort 

müssen Sie sich selber registrieren. Durch Ihre Registrierung bei dem Portal easyplus 

kommt ein Vertrag zwischen der Wunschurlaub S.L., und Ihnen zustande. Es gelten 

insoweit die Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Portal www.easyplus.de, die sie 

unter https://easyplus.de/page/gtc einsehen können. 

§ 5 Probemonat, Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Unsere Leistungen stehen Ihnen bereits ab dem Zugang der Begrüßungsunterlagen 

für den im Leistungsurkunde beschriebenen Probezeitraum zur Verfügung. Nach Ablauf 

des Probezeitraums berechnen wir je Monat den sich aus der Urkunde ergebenden 

Betrag.

(2) Sofern sich aus unserer Produktbeschreibung und unserem schriftlichen Angebot

nichts anderes ergibt, enthalten die angegebenen Preise die gesetzliche Umsatzsteuer. 

(3) Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschriftmandat. Nach Ablauf der Probezeit ziehen 

wir das Entgelt gem. der Leistungsurkunde ein.

§ 6 Vertragslaufzeit, Kündigung
(1) Die mit Ihnen vereinbarte Vertragslaufzeit ergibt sich aus der Leistungsurkunde.

(2) Für die Einhaltung der Kündigungsfrist entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs 

der Kündigung beim Kündigungsempfänger. Die Kündigung bedarf der Mitteilung in 

Textform.

(3) Wir sind berechtigt, Vertragsbeziehung mit dem Kunden zu kündigen, sofern beleg-

bare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Kunde in der Vertragsbeziehung mit uns 

gegen anwendbares Recht oder gegen vertragliche Bestimmungen, einschließlich dieser

AGB, verstößt.

§ 7 Widerrufsrecht
Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsecht. Hinsichtlich der Voraussetzungen und

Rechtsfolgen des Widerrufsrechts wird auf die mit dem Begrüßungsschreiben über-

sendete Widerrufsbelehrung verwiesen.

§ 8 Haftungsbeschränkung
(1) Ansprüche auf Schadensersatz gegenüber Innovantage Digital aus der Leistung 

Bonusclub easyplus sind ausgeschlossen. Innovantage Digital haftet nur für die Bereit-

stellung des Anmeldecodes, nicht jedoch für die von unserem Kooperationspartner

Wunschurlaub S.L. angebotenen Shopping Rabatte und deren Werthaltigkeit.

(2) Im Übrigen haftet Innovantage für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften 

wir für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Errei-

chung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig 

vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir nur für den vorhersehbaren, vertrags-

typischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der 

in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse 

gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach 

Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 9 Datenschutz 
Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden wir ausschließlich 

gemäß den Bestimmungen des Datenschutzrechts erheben, verarbeiten und speichern. 

Wir verweisen insoweit auf unsere Datenschutzerklärung. 

§ 10 Schlussbestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schrift-

form. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-

rechts. Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, bleiben unberührt. 

3. Soweit Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt in Deutschland hatten und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

verlegt haben oder Ihr Aufenthaltsort in diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist -

soweit zulässig - Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens 

in Düsseldorf. Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem 

Mitgliedsstaat der europäischen Union haben, dann sind für alle Streitigkeiten die 

Gerichte an unserem Sitz ausschließlich zuständig. 

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetz-

lichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht

berührt.



Allgemeine Geschäftsbedingungen Vorteilsplus24 (Stand: 11/2025)

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den nachfolgenden Ausführungen auf 
die explizite Nennung der weiblichen Form verzichtet.

1. Kundenvorteil
Sie erhalten VorteilsPlus24 (nachfolgend Servicepaket). Das Servicepaket eröffnet 
Ihnen Zugang zu exklusiven Gesundheits- und Hilfeleistungen, Preisvorteilen, 
Vorteilsservices und Sparmöglichkeiten rund um Ihr Leben und Ihre Familie. 
Services, die als Notfallservices ausgewiesen werden (vgl. dazu Absatz 7 AGB), können 24 
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr unter der Rufnummer 0521 30530 150 in Anspruch 
genommen werden. Alle übrigen Services können von Montag bis Freitag (ausschließlich 
gesetzlicher Feiertrage in Nordrhein-Westfalen) von 08:00 bis 20:00 Uhr unter der gleichen 
Rufnummer in Anspruch genommen werden.
Das Servicepaket besteht aus den unter Absatz 7 AGB ausgewiesenen  
Serviceleistungen  sowie aus den in den AVB gesondert ausgewiesenen, damit jeweils 
korrespondierenden Ver-sicherungsleistungen. Der Vertragspartner (vgl. dazu Absatz 2 
AGB) erbringt weder die Service- noch die Versicherungsleistungen selbst. Zugang zu 
den Serviceleistungen wird über einen Dienstleister gewährt, der die 
Versicherungsleistungen wiederum über einen Gruppen-versicherungsvertrag zur 
Verfügung stellt, den der Dienstleister mit der Inter Partner Assistance S.A., Direktion 
für Deutschland, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln (nachfolgend IPA) abgeschlossen hat und 
nach dem die Produktinhaber versicherte Person werden. Hierfür entrichtet der 
Dienstleister (vgl. dazu Absatz 2 AGB) eine Prämie in Höhe von 1,43 EUR pro 
Produktinhaber und Jahr. Der Vertragspartner und der Dienstleister (vgl. dazu Absatz 2 AGB) 
geben diese Prämie zum Selbstkostenpreis weiter, d. h., die Prämien sind Teil des Entgelts 
für das Servicepakets (vgl. dazu Absatz 5 AGB). Dem Produktinhaber steht es frei, das 
Service-paket auch ohne die mit den Serviceleistungen korrespondierenden 
Versicherungsleistungen abzuschließen. In diesem Fall reduziert sich das Entgelt für das 
Servicepaket um die vorge-nannten Prämienanteile. 

2. Vertragspartner
Das Servicepaket ist ein Produkt der Innovantage Digital UG (nachfolgend Herausgeber). 
Der Herausgeber hat die M&P Customer Care GmbH (nachfolgend M&P), Nikolaus-
Dürkopp-Str. 14-16, 33602 Bielefeld, damit beauftragt, die Service- und Versicherungsleistungen 
(über den in Absatz 1 AGB erwähnten Gruppenversicherungsvertrag) als  Dienstleister  
zu  erbringen.  Zur  Erfüllung der Serviceleistungen bedient sich die M&P teilweise 
Vertragspartnern, die leistungsspezifisch ausgewiesen werden. Konkret ist die s  die  IPA  (vgl.  
dazu  A bs atz  1  A G B).  Zusätzlich zu den Service- und Versicherungsleistungen 
übernimmt die M&P für den Herausgeber die mit dem Servicepaket verbundene 
Vertragsverwaltung. Dazu gehört neben der Abwicklung des Kundensupports auch die 
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (vgl. dazu auch Absatz 5 AGB).

3. Produktinhaber
Der Zugang zu den Serviceleistungen und, falls zutreffend, Versicherungsleistungen 
wird dem Produktinhaber selbst sowie darüber hinaus jeder Person, die mit dem 
Produktinhaber am gemeldeten Hauptwohnsitz in häuslicher Gemeinschaft lebt, gewährt. Davon 
ausgenom-men sind weitere Personen, die sich mit dem Produktinhaber zu einer nicht-familiären 
Gemein-schaft zusammenschließen.
Der Leistungsanspruch besteht für den innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als 
Haupt-wohnsitz gemeldeten Haushalt des Produktinhabers. Hauptwohnsitz ist die bei der 
zustän-digen Meldebehörde als Hauptwohnung i. S. von § 12 Melderechtsrahmengesetz 
gemel-dete Wohneinheit in Deutschland [Mietwohnung, Eigentumswohnung, gemietetes 
oder selbstge-nutztes Einfamilienhaus (ohne Einliegerwohnung)] einschließlich 
zugehöriger Bal-kone, Log-gien, Dachterrassen, Keller- und Speicherräume sowie 
Garagen (nicht: Stellplätze innerhalb von Sammelgaragen).

4. Beginn, Dauer und Kündigung
Der Produktinhaber erhält mit Abschluss seines mit dem Herausgeber geschlossenen 
Ver-trags des Servicepakets Zugang zu allen Serviceleistungen und, falls zutreffend, Versiche-
rungsleistungen. Dieser Leistungsanspruch erlischt in jedem Fall mit W irksamwerden einer 
Kündigung dieses Vertrags durch den Produktinhaber. Im  Folge nde n  wird  zwis che n  e n tg e lt-
pflichtigen Vertragsjahren und Leistungsjahren unterschieden. Während die entgeltpflich-
tigen Vertragsjahre nach Ablauf der in der Leistungsurkunde ausgewiesenen Probezeit 
jeweils mit einer zwölfmonatigen Dauer beginnen, beginnen die Leistungsjahre direkt bei 
Ver-tragsschluss mit einer zwölfmonatigen Dauer.
Der Zugang zu Serviceleistungen und, falls zutreffend, Versicherungsleistungen kann 
erlö-schen oder sich verändern, sofern der Gruppenversicherungsvertrag der M&P mit 
der IPA gekündigt oder neu verhandelt wird (vgl. dazu Absatz 1 AGB). Hierüber würde der 
Produkt-inhaber frühzeitig per E-Mail oder Post informiert werden. Erfolgt dabei innerhalb 
von vier Wochen kein W iderspruch durch den Produktinhaber, gilt der veränderte 
Leistungsanspruch als akzeptiert.
Das Servicepaket ist innerhalb der Probezeit kostenfrei. W ird vor Ablauf der in der Leistungs-
urkunde genannten Probezeit keine Kündigung per vorfrankierter Postkarte, Fax, E-Mail 
oder Telefon erklärt, beträgt die Laufzeit zunächst ein Jahr zu dem unter Absatz 5 ABG 
genannten Entgelt. Im Anschluss an das erste entgeltpflichtige Vertragsjahr kann der 
Produktinhaber den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. 
Falls zutreffend, werden bereits gezahlte Beiträge anteilig zurückerstattet. 

5. Beiträge, Entgelt und Zahlungen
Ab dem ersten entgeltpflichtigen Vertragsjahr wird für das Servicepaket ein Entgelt von 
dem in der Leistungsurkunde genannten Preis fällig, dabei sind die 
Versicherungsleistungen ent-halten und können auf Wunsch des Produktinhabers 
exkludiert werden (vgl. Absatz 1 AGB). Fällige Beiträge werden per SEPA-Lastschrift unter der 
Mandatsnummer des Produktinhabers (vgl. Leistungsurkunde) vom Konto des 
Produktinhabers eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen gesetzlichen 
Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den folgenden Werktag, der kein Samstag ist. 
Der Herausgeber behält sich das Recht vor, das ab dem zweiten entgeltpflichtigen Vertragsjahr 
fällige Entgelt anzupassen. Hierüber würde der Produktinhaber frühzeitig per E-Mail oder 
Post informiert werden.

6.Datenschutz
Die M&P ist berechtigt, Daten zur Erbringung der dem Produktinhaber zustehenden Leistun-
gen weiterzugeben. Die M&P erhebt personenbezogene Daten zum Zwecke der Vertrags-
erfüllung gemäß Artikel 6 DSGVO Absatz 1 lit. b). Die Fristen zur Aufbewahrung, 
vorrangig nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches und der Abgabenordnung, liegen 
bei bis zu zehn Jahren.
Der Produktinhaber hat das Recht, von der M&P Auskunft darüber zu erhalten, welche seiner 
personenbezogenen Daten die M&P verarbeitet. Sofern diese Daten nicht (mehr) stimmen 
sollten, kann der Produktinhaber eine Berichtigung dieser Daten verlangen. Weiterhin hat der 
Produktinhaber das Recht, die Löschung seiner Daten oder die Einschränkung der Verar-
beitung zu verlangen sowie der Verarbeitung zu widersprechen.
Der Produktinhaber hat das Recht, sich bei der Wahrnehmung seiner datenschutzrechtlichen 
Interessen durch den Datenschutzbeauftragten der M&P beraten zu lassen sowie das Recht, 
sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit zu wenden. Die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der M&P und der für den Produktinhaber zu-
ständigen Aufsichtsbehörde teilt die M&P auf Anfrage gerne mit.

7. Leistungen
Soweit nach den nachfolgenden Bedingungen Dienstleistungsbetriebe beauftragt werden, 
erfolgt die Beauftragung durch M&P oder ihre Vertragspartner namens und in Vollmacht des 
Produktinhabers. Beinhaltet das Servicepaket des Produktinhabers neben den Serviceleistun-
gen auch die Versicherungsleistungen nach den beigefügten AVB, so zahlt der Versicherer 
(IPA, vgl. Absatz 1 AGB) die versicherten Kosten direkt an den jeweils beauftragten Dienstleis-
tungsbetrieb. Über den Versicherungsschutz hinausgehende Kosten rechnet der Dienstleis-
tungsbetrieb unmittelbar mit dem Produktinhaber ab.

7.1 Ausfall der Wohnung
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
W ird der Haushalt des Produktinhabers durch Feuer-, Elementar- oder Wasserschaden unbe-
wohnbar, werden folgende Services organisiert:
a. eine angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Mietwohnung und dergleichen);
b. die Betreuung von im Haushalt des Produktinhabers lebenden Kindern unter 16 Jahren, 

wenn eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht;
c. die Unterbringung und Versorgung von im Haushalt des Produktinhabers lebenden

Hunden, Katzen, Hamstern, Meerschweinchen und Kaninchen in einer Tierpension bzw. 
einem Tierheim;

d. die Bewachung und Sicherung des Haushalts des Produktinhabers durch ein spezialisiertes
Unternehmen;

e. die Einlagerung der Möbel des Produktinhabers und Nennung eines geeignetes Spedi-
tionsunternehmens.

7.2 Benzinservice
Leistungserbringer: M&P /  Notfallservice: nein
Der Produktinhaber kann pro abgeschlossenem Leistungsjahr einen Tankrabatt bis zu 25 EUR 
über 500 Liter Füllmenge oder 500 kWh geltend machen (d.h., 5 ct pro Liter Füllmenge bzw. 
kWh). Dazu muss der Produktinhaber die originalen Tankquittungen bei der M&P einreichen. 
Nach Prüfung der eingereichten Tankquittungen verbleiben diese bei der M&P. 

7.3 Dokumentendepot
Leistungserbringer: M&P und IPA  /  Notfallservice: ja (jedoch nicht die Hinterlegung)
Auf Wunsch archiviert die M&P Kopien der wichtigsten Dokumente des Produktinhabers 
(maximal 15 DIN-A4-Seiten). Kommen die Originaldokumente abhanden, so stellt die M&P und 
im Notfall die IPA dem Produktinhaber die archivierten Kopien nach Benachrichtigung unver-
züglich per Telefax, Post oder E-Mail zur Verfügung. Außerdem wird der Produktinhaber bei 
der Beschaffung von Ersatzdokumenten durch Nennung der zuständigen Behörden und Infor-
mationen, welche Unterlagen für die Ausstellung der Ersatzdokumente erforderlich sind, 
unterstützt. Die M&P verpflichtet sich, den Inhalt der Dokumente vertraulich zu behandeln 
und die archivierten Kopien nach Beendigung des Vertrags zu vernichten.

7.4 Einbruch
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Werden infolge eines versuchten oder vollbrachten, polizeilich gemeldeten Einbruchs im 
Haushalt des Produktinhabers Sicherungsmaßnahmen erforderlich, um den Haushalt des Pro-
duktinhabers vor weiteren Schäden zu schützen, werden folgende Services organisiert:
a. die provisorische Sicherung der Wohnungstür durch einen Schlüsseldienst;
b. die provisorische Sicherung von Fenstern durch einen Glasereibetrieb;
c. die Bewachung und Sicherung des Haushalts des Produktinhabers durch ein auf Bewa-

chung bzw. Sicherung spezialisiertes Unternehmen.

7.5 Elektro-Installateur-Service im Notfall
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Bei Defekten an der Elektro-Installation im Haushalt des Produktinhabers wird der Einsatz 
eines Elektro-Installateur-Betriebs organisiert. 

7.6 Energieeffizienz-Ratgeber
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage stellen wir dem Produktinhaber unseren Energieeffizienz-Ratgeber zur Verfü-
gung. Dieser Leitfaden soll dem Produktinhaber helfen, die eigene Energieeffizienz zu Ver-
bessern und den Energieverbrauch zu reduzieren.

7.7 Entfernung von Wespen- und Hornissennestern sowie Bienenstöcken
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Es wird die fachgerechte Entfernung bzw. Umsiedlung von Wespen- und Hornissennestern 
sowie Bienenstöcken organisiert, die sich im Bereich des Haushalts des Produktinhabers be-
finden.



7.8 Ernährungsberatung
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage erstellen wir für den Produktinhaber ein Ernährungsprofil, das eine ausgewo-
gene und gesunde Ernährung ermöglichen soll.

7.9 Haushaltskostenanalyse
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage prüfen wir für den Produktinhaber, ob seine monatlichen Ausgaben für Strom, 
Gas, Telefon, Mobilfunk und Internet reduziert werden können und unterbreiten entsprech-
ende Alternativangebote.

7.10 Heizungs-Installateur-Service im Notfall
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Es wird der Einsatz eines Heizungs-Installateur-Betriebs organisiert, wenn das Heizungssys-
tem im Haushalt des Produktinhabers durch Kälteeinwirkung ausfällt. 

7.11 Kindgerechter Ratgeber zum Umgang mit Infektionskrankheiten
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage stellen wir dem Produktinhaber einen kindgerechten Ratgeber zur Vermeidung 
von Infektionskrankheiten zur Verfügung. Durch diesen Ratgeber können Kinder in altersge-
rechter Sprache erlernen, wie man sich bestmöglich vor Infektionskrankheiten schützen kann, 
ohne dabei verängstigt zu werden. 

7.12 Kontaktvermittlung eines Arztes im Ausland
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage benennt die M&P dem sich im Ausland befindenden Produktinhaber einen 
deutsch- oder englischsprachigen Arzt, soweit am Aufenthaltsort des Produktinhabers ein sol-
cher praktiziert. Bei stationärer Behandlung des Produktinhabers ermittelt die M&P die Tele-
fonnummer des Hausarztes des Produktinhabers und stellt eine Konferenzschaltung her. Des 
Weiteren übernimmt die M&P die Benachrichtigung der Angehörigen, sofern der Produkt-
inhaber bei einem unvorhergesehenen Krankenhausaufenthalt keine Möglichkeit dazu hat.

7.13 Kontaktvermittlung eines Fachanwalts
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage vermittelt die M&P den Kontakt zwischen einem Fachanwalt und dem Produktin-
haber, der ihn in seinen Belangen zielgerichtet beraten kann. Eingeschlossen sind dabei unter 
anderem Fachanwälte zu Arbeits-, Finanz- und Reiserecht.

7.14 Kurs zur Ersten Hilfe am Kind
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage bucht die M&P für den Produktinhaber einmalig einen Kurs zum Thema Erste 
Hilfe am Kind. Die Kosten für die Kursteilnahme werden von der M&P getragen.

7.15 Medikamentenbeschaffung
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Hat der Produktinhaber seine Brille oder Medikamente vergessen, kontaktiert die M&P eine 
Ansprechperson am Ort des vergessenen Medikaments, lässt dieses abholen und organisiert 
die Zusendung zum Produktinhaber. Die M&P übernimmt ausschließlich die dabei entstehen-
den Versandkosten. 

7.16 Medizinischer Informationsservice
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage nennt die M&P dem Produktinhaber die nächstgelegene (Not-)Apotheke im In-
und Ausland und informiert über notwendige Schutzimpfungen in einer vom Produktinhaber 
definierten Region. Darüber hinaus benennt die M&P nach Möglichkeit auf Anfrage spezielle 
medizinische Einreichungen wie beispielsweise Rehabilitationskliniken, Krankengymnastik-
einrichtungen, therapeutische oder Rekonvaleszenzzentren sowie speziell qualifizierte Ärzte.

7.17 Notfallbargeld nach Kartensperrung
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Wenn der Produktinhaber während einer Auslandsreise wegen eines Verlustes seiner regis-
trierten Zahlungskarten diese Karten sperrt und sich durch den Verlust seiner Zahlungsmittel 
in einer finanziellen Notlage befindet, wird der Produktinhaber bei der Beschaffung von 
Zahlungsmitteln unterstützt.

7.18 Organisation der Anreise einer Vertrauensperson im Ausland
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Befindet sich der Produktinhaber in stationärer Behandlung im Ausland und dauert der Kran-
kenhausaufenthalt länger als zehn Tage, organisiert die M&P auf Anfrage die Hin- und Rück-
reise einer dem Produktinhaber nahestehenden Person. Die Kosten für diese Reisen werden 
nicht übernommen.

7.19 Organisation einer Haushaltshilfe bei stationärer Behandlung
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
W ird der Produktinhaber infolge eines am gemeldeten Hauptwohnsitz erlittenen Unfalls für 
mindestens sieben aufeinanderfolgende Tage stationär behandelt und keine der im selben 
Haushalt lebenden Personen ist tatsächlich in der Lage, die Versorgung des betroffenen Haus-
halts zu übernehmen, vermittelt die M&P eine Haushaltshilfe für die Dauer von maximal drei 
Tagen. Die dabei entstehenden Kosten werden nicht übernommen.

7.20 Organisatorische Hilfe bei der Kartensperrung
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Bei Verlust der registrierten Zahlungskarten wird dem Produktinhaber Hilfe bei der telefo-
nischen Kartensperrung geleistet. Es wird eine Sperrung der Karte im Auftrag des Produkt-
inhabers veranlasst, sofern dies rechtlich und organisatorisch möglich ist. Häufig werden 
Kartensperrungen von Banken nur durch den Karteninhaber selbst akzeptiert. Muss die 
Kartensperrung durch den Produktinhaber selbst erfolgen, so wird dem Produktinhaber bei 
der Kartensperrung Hilfe geleistet. Der Produktinhaber wird über die für die Kartensperrung

zuständige Stelle mit Angabe der entsprechenden Telefonnummer informiert. Es wird dabei 
nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung und für etwaig entstehenden Vermö-
gensschaden gehaftet. Auf Wunsch des Produktinhabers wird die Ausstellung einer Ersatz-
karte veranlasst, sofern dies möglich ist.
Es handelt sich hierbei um organisatorische Hilfe bei der Kartensperrung. Es werden keine 
Kosten, wie zum Beispiel Gebühren, im Zusammenhang mit der Kartensperrung übernommen.

7.21 Podcast-Service für Zeitungen
Leistungserbringer: M&P /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage bietet die M&P allen Produktinhabern Zugang zu einem Articly-Abonnement mit 
bis zu 27% Preisnachlass. Articly vertont die einschlägigsten Artikel deutschsprachiger Maga-
zine und Zeitungen mit professionellen Sprechern – dazu gehören unter anderem Die WELT, 
Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

7.22 Reisebuchungsservice
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage unterstützen wir den Produktinhaber bei der Buchung seiner nächsten Reise und 
gewähren, sofern möglich, einen Nachlass von bis zu fünf Prozent auf den eigentlich fälligen 
Reisepreis.

7.23 Reisehinweise
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage des Produktinhabers gibt die M&P in direkter Abstimmung mit den Empfehlun-
gen des Auswärtigen Amts Auskunft darüber, wo Reisewarnungen bestehen und wie man 
sich im Falle einer notwendigen Rückreise verhalten sollte bzw. an wen man sich wenden 
muss.

7.24 Rohrreinigungsservice im Notfall
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Sind im Haushalt des Produktinhabers Abflussrohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch-
oder Spülbecken, WC, Urinale, Bidets oder Bodenabläufe verstopft und kann dies nicht ohne 
eine fachmännische Behebung beseitigt werden, wird der Einsatz einer Rohreinigungsfirma 
organisiert.

7.25 Sanitär-Installateur-Service im Notfall
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Wenn im Haushalt des Produktinhabers Leitungswasser infolge eines Rohrbruchs aus den Zu-
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus sonstigen mit dem Rohrsystem verbunde-
nen Einrichtungen sowie aus Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung und aus Ein-
richtungen von Klima, Wärmepumpen oder Solarheizungsanalgen „bestimmungswi-
drig“ ausgetreten ist, wird der Einsatz eines Sanitär-Installateur-Betriebs organisiert.

7.26 Schädlingsbekämpfung
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Wenn der Haushalt des Produktinhabers von Schädlingen befallen ist und der Befall aufgrund 
seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt werden kann, wird die Schädlingsbekämpfung 
durch eine Fachfirma organisiert. 

7.27 Schlüsselfundservice
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Die M&P stellt dem Produktinhaber auf Wunsch einen codierten Schlüsselanhänger zur Verfü-
gung. Diesen Schlüsselanhänger kann der Produktinhaber an seinem Schlüsselbund anbrin-
gen. Kommt der Schlüsselbund des Produktinhabers abhanden und wird durch einen Finder 
über die Deutsche Post an die M&P geschickt oder in einem Fundbüro abgegeben, kann die 
M&P den Schlüsselbund über den Code zuordnen und schickt diesen an den Produktinhaber 
unentgeltlich per Einschreiben zurück.

7.28 Schlüsselservice im Notfall
Leistungserbringer: IPA  /  Notfallservice: ja
Es wird das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst) organisiert, 
wenn der Produktinhaber nicht in seinen Haushalt gelangen kann, weil der Schlüssel für die 
Wohnungstür abhandengekommen oder abgebrochen ist oder weil sich der Produktinhaber 
versehentlich ausgesperrt hat.

7.29 T icketservice
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage unterstützen wir den Produktinhaber bei der Beschaffung von Veranstaltungs-
tickets (ausgenommen sind Bahnfahrkarten, WM-, EM-, Bundesliga- und Formel 1-T ickets). Falls 
möglich, wird dem Produktinhaber ein Nachlass von bis zu 20% auf den Originalpreis gewährt.

7.30 Verbraucherservice
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage wird der Produktinhaber bei der Suche nach einem neuen Produkt unterstützt. 
Falls gewünscht, werden dem Produktinhaber dabei Produkt-, Waren- und Ökotests zur Ver-
fügung gestellt.

7.31 Zeitschriftenservice
Leistungserbringer: M&P  /  Notfallservice: nein
Auf Anfrage wird dem Produktinhaber einmal pro Leistungsjahr Zugang zu einem kostenlosen 
Probeabonnement seiner Wahl aus unserem Zeitschriftenkatalog gewährt. Dem Produktin-
haber wird auf Nachfrage mitgeteilt, welche Zeitschriften der Katalog aktuell führt.



Allgemeine Versicherungsbedingungen VorteilsPlus24 (Stand: 11/2025)

1. Kundenvorteil
Sofern sich der Produktinhaber nicht aktiv gegen die Versicherungsleistungen des Servicepa-

kets entschieden hat, erhält der Produktinhaber (vgl. Absatz 3 AGB) Zugang zu dem Gruppen-

versicherungsvertrag, den die M&P mit der IPA (vgl. Absatz 1 AGB) geschlossen hat. Der

Versicherungsschutz richtet sich nach den nachstehenden Bedingungen.

Über Veränderungen des Leistungsumfangs wird der Produktinhaber per E-Mail oder Post 

unterrichtet. Erfolgt innerhalb von vier Wochen kein W iderspruch durch den Produktinhaber, 

gilt der veränderte Leistungsumfang als akzeptiert.

2. Allgemeine Versicherungsbedingungen des Gruppenversicherungsvertrags mit der IPA
Für die zu den Serviceleistungen korrespondierenden Versicherungsleistungen, die die IPA

als Leistungsträger abwickelt, gelten zusätzlich zu den Regelungen der AGB folgende Bedin-

gungen.

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des ersten Leistungsjahres eingetreten sind, wird nicht 

geleistet.

2.2 Begrenzung der Leistungen
Hat ein Produktinhaber mehrere Verträge abgeschlossen, welche Versicherungsleistungen 

der IPA enthalten, kann die Leistung immer nur aus einem Vertrag geltend gemacht werden 

und nicht aus mehreren zeitgleich. Die Versicherungsleistungen aus verschiedenen Verträgen 

addieren sich in keinem Fall.

Ergeben sich aus einem Versicherungsfall theoretisch gleichartige Ansprüche aus mehreren 

der in Absatz 2.12 AVB genannten Versicherungsleistungen, so wird die Leistung einmalig 

maximal in der Höhe der höchsten Leistung erbracht. Die Versicherungsleistungen addieren 

sich nicht.

2.3 Subsidiarität 
Die in Absatz 2.12 AVB genannten Versicherungsleistungen gelten subsidiär, d. h., Vorausset-

zung für die Erbringung einer Leistung ist, dass ein Dritter (z. B. ein anderer Versicherer oder 

staatlicher Leistungsträger)

a. nicht zur Leistung verpflichtet ist oder

b. seine Leistungspflicht bestreitet oder

c. seine Leistung erbrachte, diese aber zur Begleichung der Kosten nicht ausgereicht hat. 

Ein Anspruch auf Leistungen im Rahmen der in Absatz 2.12 AVB genannten Versicherungs- und 

Assistance-Leistungen besteht somit nicht, soweit der Produktinhaber Ersatz aus einem kon-

kurrierenden, anderen, eigenen oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages ge-

schlossenen Versicherungsvertrag beanspruchen kann.

Dies gilt auch dann, wenn diese Verträge ihrerseits eine Subsidiaritätsklausel enthalten soll-

ten. Im Hinblick auf diese Versicherungsverträge gilt die vorliegende Versicherung als die 

speziellere Versicherung. Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht, so 

erfolgt insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Der Produktinhaber hat 

alles ihm Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, um dazu beizutragen, dass die Ansprü-

che gegen andere Versicherer verfolgt werden können. Die Vorschriften über den gesetzli-

chen Forderungsübergang bleiben unberührt.

2.4 Voraussetzungen für die Versicherungsleistung
Der Produktinhaber ist verpflichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalles:

a. den Schaden der IPA unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern), spätestens aber inner-

halb von 28 Tagen, anzuzeigen und
b. der IPA jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe ihrer Leistungspflicht zu

gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen sowie Belege einzureichen.

Kommt der Produktinhaber diesen Verpflichtungen nicht nach, ist die Leistung der IPA aus-

geschlossen.

2.5 Allgemeine Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
Der Produktinhaber hat nach Eintritt des Versicherungsfalles: 

a. für Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

b. Weisungen der IPA zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder tele-

fonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

c. Weisungen der IPA zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für den Produktinhaber 

zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-

cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Produktinhaber nach pflichtgemäßem Er-

messen zu handeln;

d. Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzu-

zeigen;

e. von der IPA angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung dem Produktinhaber 

zugemutet werden kann.

Die Nachweisführung über verwandtschaftliche Verhältnisse oder das Bestehen einer 

Ehe-/Lebensgemeinschaft hinsichtlich weiterer in diesem Vertrag eingeschlossene Personen 

(vgl. Absatz 3 AGB), sofern relevant, obliegt dem Produktinhaber.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung der IPA einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-

genheiten gemäß Absatz 2.5 AVB ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen 

und rechtlichen Umständen möglich ist.

Zudem wird der Produktinhaber darüber informiert, dass die Kenntnis und das Verhalten des 

Produktinhabers oder seiner in diesem Vertrag eingeschlossenen Personen (vgl. Absatz 3 

AGB) berücksichtigt werden können, sofern die Kenntnis und das Verhalten des Produktin-

habers von rechtlicher Bedeutung sind.

Darüber hinaus sind die jeweiligen besonderen Obliegenheiten zu den in Absatz 2.12 AVB ge-

nannten Versicherungen zu beachten.

2.6 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen
Verletzt der Produktinhaber eine der in Absatz 2.5 AVB genannten Obliegenheiten vorsätzlich, 

so ist die IPA (mit der in § 28 Abs. 2-4 Versicherungsvertragsgesetz vorgeschriebenen 

Einschränkung) von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 

Obliegenheit ist die IPA berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 

Schwere des Verschuldens des Produktinhabers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit hat der Produktinhaber zu beweisen.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die IPA jedoch zur Leistung ver-

pflichtet, soweit der Produktinhaber nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 

für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der Leistungspflicht der IPA ursächlich ist.

Verletzt der Produktinhaber eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-

oder Aufklärungsobliegenheit, ist die IPA nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 

wenn sie den Produktinhaber durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen hat.

Die IPA wird ferner von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Produktinhaber arglistig 

über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der Leistung von 

Bedeutung sind, oder aus Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadens-

anzeige, vorsätzlich oder arglistig unwahre Angaben macht, auch wenn hierdurch der IPA kein 

Nachteil entsteht. Bei Vorsatz bleibt die IPA insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-

zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der 

IPA hatte. 

2.7 Ausschlüsse
Die IPA leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden

a. durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Produktinhabers;

b. durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand oder 

innere Unruhen;

c. durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

d. durch Mängel, die bei Abschluss des Vertrags bereits vorhanden waren und dem Pro-

duktinhaber bekannt sein mussten;

e. außerhalb des versicherten Haushaltes;

f. für die der Produktinhaber nicht der Träger des Risikos ist;

g. die bereits vor Vertragsbeginn vorhanden waren.

Die IPA ist nicht verpflichtet, Versicherungsdeckung zu gewähren oder Zahlungen für Versi-

cherungsfälle zu leisten, soweit sie durch die Gewährung der Versicherungsdeckung bzw. die 

Zahlung der Versicherungsleistung gegen Sanktionen, Verbote oder Handelsbeschränkungen 

der Vereinten Nationen oder Handels- bzw. W irtschaftssanktionen, Gesetze oder Bestimmun-

gen der Europäischen Union oder sonstige anwendbare Handels- oder W irtschaftssanktionen, 

Gesetze oder Bestimmungen, einschließlich mittelbarer Sanktionen der Vereinigten Staaten 

von Amerika, verstoßen würde, es sei denn, dem würden Gesetze entgegenstehen, zu deren 

Einhaltung die IPA verpflichtet ist.

Es wird ferner kein Versicherungsschutz gewährt für Schäden, die durch den Produktinhaber 

durch oder während der vorsätzlichen Ausführung einer Straftat oder des vorsätzlichen Ver-

suches einer Straftat verursacht werden.

Der Versicherungsschutz besteht nur für den privaten Bereich des Produktinhabers. Es be-

steht kein Versicherungsschutz bzgl. eines Ereignisses im Zusammenhang mit:

a. einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit. Eine sons-

tige selbstständige Tätigkeit liegt immer dann vor, wenn Einkünfte im steuerrechtlichen 

Sinne erzielt werden oder werden sollen, die keine Einkünfte aus nichtselbstständiger 

Tätigkeit (zum Beispiel Löhne oder Gehälter) oder Einkünfte aus Rente sind;

b. einer Beteiligung, an einer Partnerschaft, Firma oder einem Geschäft;

c. einer politischen oder gewerkschaftlichen Aktivität sowie im Zusammenhang mit Zoll-

oder Steuervorschriften.

Über die Versicherungsleistungen hinaus besteht kein Anspruch für weitere Schäden, insbe-

sondere Verdienstausfall oder sonstige Folgeschäden.

Darüber hinaus sind die Einschränkungen des Versicherungsschutzes in Absatz 2.12 AVB zu 

beachten.

2.8 Verjährung
Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren innerhalb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt 

mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist und dem Produktin-

haber bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2.9 Ersatzansprüche gegen Dritte
Ersatzansprüche des Produktinhabers gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis zur 

Höhe der geleisteten Zahlung auf die IPA über, soweit diese den Schaden ersetzt hat. Sofern 

erforderlich, ist der Produktinhaber verpflichtet, in diesem Umfang eine Abtretungserklärung 

gegenüber der IPA abzugeben.

2.10 Zahlung der Entschädigung/Versicherungsleistung
Ist die Leistungspflicht der IPA dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Ausza-

hlung der Leistung binnen zwei Wochen zu erfolgen, sofern in Absatz 2.12 AVB nichts anderes 

festgelegt ist.

Sind im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall behördliche Erhebungen oder ein straf-

rechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Produktinhaber eingeleitet worden, so kann die 

IPA bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens die Zahlung aussetzen.

Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Tageskurs, an dem die Bele-

ge bei der IPA eingehen, in Euro umgerechnet. Als Tageskurs gilt der vom Bundesverband 

deutscher Banken veröffentliche Währungskurs (Interbankenkurs) der Oanda Currency Ser-

vices bzw. deren Rechts- oder Vertragsnachfolger, nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, 

der Produktinhaber weist durch einen Bankbeleg nach, dass er die zur Bezahlung der Rech-

nungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat.

Darüber hinaus sind die Hinweise zur Zahlung der Entschädigungsleistung der einzelnen Ver-

sicherungen in Absatz 2.12 AVB zu beachten.

2.11 Aufrechnung
Der Produktinhaber kann gegen Forderungen der IPA nur aufrechnen, soweit die Gegenforde-

rung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Der IPA steht ein Aufrechnungsrecht 

gegenüber dem Produktinhaber nicht zu.



2.12 Versicherungssumme
Der Versicherungsschutz umfasst die Übernahme der Kosten der Notreparatur einschließlich 

mitgeführter Kleinteile sowie der Fahrtkosten des beauftragten Dienstleistungsbetriebes bis 

zu max. 500 EUR je Versicherungsfall. Mitgeführte Kleinteile (wie z.B. Schrauben, Muttern, 

Scharniere, Ventile oder ähnliches) werden bis maximal 50 EUR je Versicherungsfall übernom-

men. Der erforderliche Handwerker wird im Namen und im Auftrag des Produktinhabers 

beauftragt und es werden die Kosten direkt, ohne Vorleistung des Produktinhabers, übernom-

men. Rechnungsbeträge, die über den Betrag von 500 EUR hinausgehen, sind vom Produkt-

inhaber selbst zu tragen und unter Abzug der bereits im Auftrag der IPA zugesagten Summe 

an den Handwerker zu entrichten.

Die Übernahme von Kosten durch die IPA für die Versicherungsleistungen in dem Absatz 2.12 

AVB ist begrenzt auf insgesamt zwei Versicherungsfälle pro Leistungsjahr.

2.12.1 Ausfall der Wohnung
Korrespondierende AGB: 7.1

Die IPA erbringt keine Leistungen für Schäden, die bereits vor Vertragsbeginn vorhanden 

waren und/oder für die der Produktinhaber nicht der Träger des Risikos ist (Gefahrtragung). 

Die IPA übernimmt die Kosten für die Leistungen gemäß des Absatzes 7.1 AGB a) bis c) bis zur 

in Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Die Leistungen des Absatzes 7.1. AGB 

d) und e) sind reine Organisationsleistungen, für die die IPA keine Kosten trägt.

2.12.2 Dachbeschädigungen durch Sturm
Korrespondierende AGB: keine

Sind durch Sturm ab W indstärke 8 Beschädigungen am Dach des Haushalts des Produktin-

habers eingetreten und besteht die Gefahr, dass dadurch weitere Schäden am Haushalt des 

Produktinhabers auftreten können, trägt die IPA die Kosten für eine selbstorganisierte pro-

visorische Sicherung des Dachs durch eine Fachfirma bis zur in Absatz 2.12 AVB angegebenen 

Versicherungssumme. Die W indstärke ist durch den Produktinhaber nachzuweisen.

2.12.3 Einbruch
Korrespondierende AGB: 7.4

Die IPA übernimmt die Kosten für die Leistungen gemäß des Absatzes 7.4 AGB bis zur in 

Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Bei Leistungen nach Absatz 7.4 AGB a) 

gilt dies inklusive der Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch ver-

suchten oder vollbrachten Einbruch funktionsunfähig wurde. Bei Leistungen nach Absatz 7.4 

AGB a) und b) gilt dies inklusive der Kosten für mitgeführte Kleinteile.

2.12.4 Elektro-Installateur-Service im Notfall
Korrespondierende AGB: 7.5

Nach Organisation eines Elektro-Installateur-Betriebs übernimmt die IPA die entstehenden 

Kosten für die Behebung des Defekts an den elektrischen Leitungen der Hausinstallation bis 

zur in Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Die IPA erbringt keine Leistungen 

für:

a. die Behebung von Defekten an elektrischen und elektronischen Geräten wie z.B. Wasch-

maschinen, Trocknern, Geschirrspülmaschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich

Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Kühlschränken, Tief-

kühlgeräten, Lampen einschließlich Leuchtmitteln, Computern, Telefonanalgen, Fernseh-

geräten, Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern und alle Haushaltskleingeräte;

b. die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern.

2.12.5 Entfernen von Wespen- und Hornissennestern sowie Bienenstöcken
Korrespondierende AGB: 7.7

Nach Organisation einer fachgerechten Entfernung bzw. Umsiedlung übernimmt die IPA die 

Kosten bis zur in Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Die IPA erbringt keine 

Leistungen, wenn:

a. sich das Wespen- oder Hornissennest bzw. der Bienenstock in einem räumlichen Bereich

befindet, der nicht dem Haushalt des Produktinhabers zugeordnet werden kann, oder

b. die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespen- oder Hornissennests bzw. des Bienen-

stocks aus rechtlichen Gründen, z.B. aus Gründen des Artenschutzes, nicht zulässig ist, 

oder

c. das Wespen- oder Hornissennest oder der Bienenstock mit Willen des Produktinhabers

in den Bereich des Haushalts des Produktinhabers gelangt ist.

Für die Entfernung von Wespen- und Hornissennestern sowie Bienenstöcken wird eine Ka-

renzzeit von 30 Tagen ab Vertragsschluss vereinbart. Für Fälle, die innerhalb der Karenzzeit 

eintreten, besteht keine Leistungspflicht der IPA.

2.12.6 Heizungs-Installateur-Service im Notfall
Korrespondierende AGB: 7.10

Nach Organisation eines Heizungs-Installateur-Betriebs übernimmt die IPA die Kosten für die 

Behebung des Defektes, wenn die Gefahr besteht, dass weitere Schäden am versicherten Ob-

jekt eintreten können und diese durch eine Notreparatur vermieden werden können bis zur in 

Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Die IPA erbringt keine Leistungen für 

die Behebung von Schäden durch Korrosion.

Wenn der Defekt während der Heizperiode auftritt und nicht innerhalb von zwei Stunden 

nach Ankunft des Handwerkers behebbar ist, übernimmt die IPA die Kosten für max. drei 

selbstorganisierte, elektrische Leih-Heizgeräte innerhalb der in Absatz 2.12 AVB angegebenen 

Versicherungssumme. Nicht ersetzt werden durch den Einsatz der Leih-Heizgeräte zusätzlich 

entstehende Stromkosten.

2.12.7 Notfallbargeld nach Kartensperrung
Korrespondierende AGB: 7.17

Die IPA veranlasst ein Sofortdarlehen in Höhe des in dem Aufenthaltsland üblichen Tages-

bedarfs, max. aber 1.500 EUR, sofern es rechtlich und organisatorisch möglich ist. Die Organi-

sation erfolgt z.B. durch eine Online-Überweisung über einen Finanzdienstleister. Der Pro-

duktinhaber muss die verauslagten Kosten innerhalb von 4 Wochen zurückerstatten. Diese 

Leistung ist gebührenfrei. Das Bargeld ist nur in der am Ort der Auszahlungsstelle gültigen 

Währung verfügbar.

Der Versicherungsschutz setzt voraus, dass der Produktinhaber die betreffenden Karten bei

der M&P zur Registrierung angemeldet und die M&P die Registrierung bestätigt hat. Ände-

rungen, die die registrierten Karten betreffen, sind ebenfalls bei der M&P zu hinterlegen.

Die Leistung setzt die unverzügliche Anzeige des Verlusts der Zahlungskarten bei einer zu-

ständigen Behörde voraus. Der Produktinhaber muss als Voraussetzung zur Leistungserbrin-

gung durch die IPA einen Nachweis der polizeilichen Meldung erbringen. Die Leistungserbrin-

gung ist ausgeschlossen, wenn:

a. sich die versicherte Person nicht auf einer Auslandsreise befindet;

b. die versicherte Person Reisebegleiter hat;

c. sich die versicherte Person nicht in einer finanziellen Notlage befindet, weil sie auf 

alternative Zahlungsmittel, wie z. B. über die NFC-Funktion ihres Smartphones, zugreifen

kann.

2.12.8 Organisatorische Hilfe bei der Kartensperrung
Korrespondierende AGB: 7.20

Entstehen zwischen dem Zeitpunkt des Verlustes und der tatsächlichen Sperrung von Kredit-

karten oder EC-Karten Schäden, werden diese von der IPA bis zu einem Betrag von 50 EUR 

übernommen. Dies gilt nicht, sofern das (die) kartenemittierende(n) Unternehmen eine miss-

bräuchliche Nutzung nicht anerkannt hat (haben). Ist vorsätzliches Verhalten des Produktin-

habers für den Verlust der Kreditkarte oder EC-Karte ursächlich, leistet die IPA nicht. Im Fall von 

grob fahrlässigem Verhalten des Produktinhabers behält sich die IPA das Recht vor, ihre Leis-

tung im Sinne des § 81 II VVG in einem der Schwere des Verschuldens des Produktinhabers 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weitere Schäden, die zwischen dem Zeitpunkt des 

Verlustes und der tatsächlichen Sperrung von Kreditkarten oder EC-Karten eintreten, werden 

nicht von der IPA übernommen.

2.12.9 Rohrreinigungsservice im Notfall
Korrespondierende AGB: 7.24

Nach Organisation einer Rohrreinigungsfirma übernimmt die IPA die entstehenden Kosten bis 

zur in Absatz 2.12 AVB angegeben Versicherungssumme.

2.12.10 Sanitär-Installateur-Service im Notfall
Korrespondierende AGB: 7.25

Nach Organisation eines Sanitär-Installateur-Betriebs übernimmt die IPA die Kosten für eine 

provisorische Reparatur bis zur in Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Die 

IPA erbringt die Leistung nur dann, wenn der Schaden nur fachmännisch behoben werden 

kann und die Gefahr besteht, dass weitere Schäden am Haushalt des Produktinhabers ein-

treten und diese durch eine Notreparatur vermieden werden können. Die IPA erbringt keine 

Leistungen für:

a. den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder von Zubehör von

Armaturen und Boilern;

b. die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitär-Installation im Haushalt des Pro-

duktinhabers.

2.12.11 Schädlingsbekämpfung
Korrespondierende AGB: 7.26

Nach Organisation einer Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma trägt die IPA die entste-

henden Kosten bis zur in Absatz 2.12 AVB angegebenen Versicherungssumme. Als Schädlinge 

gelten ausschließlich Schaben (z.B. Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen und Silber-

fischchen. 

Für die Schädlingsbekämpfung wird eine Karenzzeit von 30 Tagen ab Vertragsschluss verein-

bart. Für Fälle, die innerhalb der Karenzzeit eintreten, besteht keine Leistungspflicht der IPA.

2.12.12 Schlüsselservice im Notfall
Korrespondierende AGB: 7.28

Wenn der Produktinhaber der IPA die Organisation dieser Hilfeleistung überlässt, übernimmt 

die IPA die Kosten für das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst) 

sowie die Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das Öffnen der 

Tür funktionsunfähig werden sollte. Die Kosten für ein provisorisches Schloss dürfen 50 EUR 

nicht übersteigen. Insgesamt übernimmt die IPA Kosten gemäß Absatz 2.12 AVB bis maximal 

500 EUR.
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